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Ausgeschlossen von der Versicherung sind:
Ansprüche wegen Schäden

aus der Haltung, dem Lenken und dem Gebrauch von Luft- und Wasserfahrzeugen sowie
von Kraftfahrzeugen (Anhängern);
die im mittelbaren oder unmittelbaren Zusammenhang mit sämtlichen Auswirkungen der
Atomenergie stehen.
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